Wir sind für Sie da! Marktverwaltung und Touristinfo Marktschellenberg
Öffnungszeiten: Mo – Fr
  08:00  – 12:00 Uhr





  und   Do 14:00 – 18:00 Uhr sowie nach Terminvereinbarung;




 Bürgermeistersprechstunde: Donnerstag 17:00 bis 18:00 Uhr





 (Touristinfo gesonderte Öffnungszeiten je nach Saison).







   Tel.: (0 86 50) 98 88 – Dw.-Nr.
	Marktverwaltung

Sachbearbeiter
	Bereich
	Durchwahlnummer, E-Mail

	Vermittlung
	
	 0,    markt@marktschellenberg.de

	Herr Halmich
	Erster Bürgermeister
	14,   buergermeister@marktschellenberg.de

	Herr Ernst


	Geschäftsleitung, Bau- und Standesamt, Friedhofsverwaltung
	13,   michael.ernst@marktschellenberg.de

	Herr Dopke
	Kämmerei, Steueramt, Verbrauchsgebühren, Liegenschaften, Kinderbetreuung
	15,   wolfgang.dopke@marktschellenberg.de

	Herr Resch

Vertretung: Frau Lenz
	Melde-, Paß-, Standes-, Sozial-, Versicherungsamt; Fundbüro
	11,   josef.resch@marktschellenberg.de

	Frau Schlegel

Vertretung: Frau Lenz
	Kassenverwaltung, Vollstreckungswesen
	12,   kasse@marktschellenberg.de

	Bauhof
	Herr Brandner
	16

	Telefax
	
	20

	Bürgerservice Online


	www.marktschellenberg.de (
Gemeinde 
	

	Touristinformation
	
	

	Frau Gschoßmann
	
	30,    touristinfo@marktschellenberg.de

	Telefax
	
	31
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Besondere Zuständigkeiten Bauhof:


Öffnungszeiten Wertstoffhof:
Wasserversorgung:

Herr Brandner


Mittwoch 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Abwasserbeseitigung:
Herr Dax 


Samstag   09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

	Schwimmbad 

(Mai – September)
	           Herr Kandler
	91 99 00



Rufnmmer 

Landratsamt Berchtesgadener Land 
	
	Durchwahlnummer

	Vermittlung
	08651 / 773 - 0

	Telefax
	08651 / 773 - 111



Verehrte Bürgerinnen und Bürger Marktschellenbergs,

zum Jahreswechsel dürfen wir Sie über wichtige Änderungen ab dem Kalenderjahr 2012 informieren.

Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise zur elektronischen Lohnsteuerkarte sowie die Informationen des Landkreises Berchtesgadener Landes zum Recycling der Trockenbatterien und Tonerkartuschen.

Zum Jahreswechsel muss der Markt die Wassergebühren anheben. Ab dem kommenden Jahr ist deswegen geplant, durch vermehrte Nutzung unseres eigenen Quellwassers das Gebührenniveau positiv zu beeinflussen.
Zum Schluss dürfen wir Ihnen einige Hinweise zur Müllabfuhr geben, mit der Bitte, diese in Ihrem eigenen Interesse als Gebührenzahler zu beherzigen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familienangehörigen bei dieser Gelegenheit wieder eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und vor allem ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr 2012.

Ihr 

Franz Halmich

Erster Bürgermeister

Hinweise zur elektronischen Lohnsteuerkarte
Das Bundeszentralamt für Steuern versendet Informationsschreiben über die für Sie gespeicherten „elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale“ (z.B. Lohnsteuerklasse, Kinderfreibeträge, Behindertenpauschbetrag,…). Bitte überprüfen Sie diese und teilen Sie ggf. Unstimmigkeiten dem Finanzamt mit.

Freibeträge, die bislang auf der Lohnsteuerkarte als sachliches Lohnsteuerabzugsmerkmal eingetragen waren, wie z.B. Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, werden nicht automatisch weitergeführt! Sie müssen für 2012 neu beantragt werden.

Alle für den Lohnsteuer relevanten Änderungen sind ausschließlich beim  Finanzamt (Tel. 08652/960-0) zu beantragen.

Auskunft über die Steuer-Idendifikationsnummer

Im Einwohnermeldeamt sind Bescheinigungen (Gebühr: 5,-- €) über die Steuer-Idendifikationsnummer erhältlich. Die Bescheinigung kann nur an den Bürger/Bevollmächtigten ausgehändigt werden.

Wassergebühren ab 01.01.2012

Die Wassergebühren werden ab 01.01.2012 wie folgt angehoben:

	
	bis 31.12.2011
	ab 01.01.2012

netto
	Mehrung

netto
	ab 01.01.2012 inkl. USt.

	Verbrauchsgebühr
	1,40 €/m³
	1,50 €/m³
	0,10 €/m³
	1,61 €

	Grundgebühr bis 5m³-Zähler
	90,00 €/Jahr
	126,00 €/Jahr
	36,00 €/Jahr
	134,82 €

	Grundgebühr bis 10m³-Zähler
	110,00 €/Jahr
	146,00 €/Jahr
	36,00 €/Jahr
	156,22 €

	Grundgebühr ab 10m³-Zähler
	140,00 €/Jahr
	176,00 €/Jahr
	36,00 €/Jahr
	188,32 €


Aufgrund der Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes hat der Markt zwingend alle zwei Jahre eine Neukalkulation durchzuführen. Dabei sind Unterdeckungen aus Vorjahren entsprechend aufzuholen. Die aktuellen Preissteigerungen in bestimmten Bereichen sind Ihnen als Endverbraucher bestimmt bekannt, der Markt ist hier vor die gleichen Herausforderungen gestellt. Wir verzeichnen bei Materialien, wie z. B. PVC-Rohren oder Gussmaterialien - trotz verhandelter Rabatte von bis zu 80 % - immer noch Preissteigerungen von rd. 200 % im Vergleich zu den Vorjahren. Die aktuelle Erhöhung zum Jahreswechsel resultiert darüber hinaus auch aus deutlich gestiegenem Aufwand für Unterhalt und Wartung. Insbesondere aber gerade dieser Aufwand, besonders in Form einer zeitnahen Behebung von Wasserrohrbrüchen, sichert langfristig eine nachhaltig wirtschaftlich betriebene Wasserversorgung. Wir reagieren auf die höheren Ausgaben in der Form, dass ab dem kommenden Jahr mittels Druckerhöhung eigenes Quellwasser in die sog. „neue Wasserversorgung“ eingespeist wird, die bisher ausschließlich gekauftes Fremdwasser vom Markt Berchtesgaden bezogen hat. Da die eigenen Quellen damit wesentlich besser ausgenutzt werden erhoffen wir uns hierdurch deutlich positive Auswirkungen auf die künftige Höhe der Wassergebühren.
Hinweise zur Müllabfuhr

Bitte beachten Sie, dass der Markt für die Verbrennung des Restmülls je Gewichtstonne einen erheblichen Betrag (2011: 300 € je Gewichtstonne) zu leisten hat, der auf alle Gebührenzahler umzulegen ist. Aus diesem Grund bitten wir in Ihrem Interesse um Beachtung folgender Hinweise:

· ordnungsgemäße Auszeichnung mit den richtigen Gebührenmarken (rot rund: ganzjährig 14-tägige Abfuhr; rot eckig: 14-tägig mit zusätzlicher Saisontonne von Mai bis einschl. Oktober)

· ordnungsgemäße Füllung der Tonnen: der Deckel muss die Mülltonne vollständig verschließen, der Müll darf nicht gepresst werden, es sind ausschließlich 120 l Volumen/Tonne je Gebührenmarke zulässig
· weitgehende Mülltrennung: nutzen Sie die Vorteile des Dualen Systems (gelber Sack und blaue Tonne) sowie die kostenfreien Entsorgungsmöglichkeiten des Landkreises am Wertstoffhof
Leere Tinten- und Tonerkartuschen werden wieder verwendet!

Private Endverbraucher können an den kommunalen Wertstoffhöfen leere Tinten– und Tonerkartuschen aus Druckern sämtlicher Hersteller kostenlos abgeben !

An den Wertstoffhöfen werden Sammelkartons zur Verfügung gestellt, in denen die Leerkartuschen eingesammelt, nach Hersteller sortiert, Restinhalte abgesaugt und schadhafte Bauteile und Verschleißteile ausgewechselt werden. Danach werden sie nach einem Testlauf erneut dem Markt zugeführt.

Ohne Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger kann das hohe Ziel, Abfälle zu vermeiden, oder sie getrennt einzusammeln, um sie wieder zu verwenden oder zu verwerten, nicht erreicht werden.

Nutzen Sie also die Sammelsysteme Ihres Wertstoffhofes!

Trockenbatterien zurück zum Handel!
Wer als Vertreiber (Trocken- oder Geräte-)Batterien an Endverbraucher abgibt, ist verpflichtet, vom Endverbraucher Batterien in der Verkaufsstelle oder in deren unmittelbarer Nähe unentgeltlich zurückzunehmen.

Vertreiber von Batterien haben sich größtenteils dem kostenlosen Gemeinsamen Rücknahmesystem (GRS) angeschlossen. Sie erhalten je nach Sammelmenge einen Rücknahmekarton oder ein Rücknahmefass (60 l/120 l); die Gefäße werden nach Bedarf geleert.
Auch der (private) Endverbraucher – und das ist in der Abfallwirtschaft neu – ist verpflichtet, Batterien, die Abfälle sind, an einen Vertreiber oder an öffentlich eingerichtete Rücknahmestellen zurück zu geben. An allen Rathäusern, Wertstoffhöfen, Schulen und sonstigen öffentlichen Gebäuden sind Sammelstellen eingerichtet.





Nachrichten aus dem Rathaus





Recycling von Trockenbatterien:


Bereits seit Ende der 90er Jahre codieren die europäischen Batteriehersteller die quecksilberfreien Batterien (Alkali-Mangan [AlMn], Zink-Kohle [ZnC]) mit einem UV-sensiblen Pigment. Durchlaufen diese codierten Batterien den UV-Sensor, werden sie als quecksilberfrei erkannt, was für die nachfolgende Verwertung wichtig ist. Allerdings befinden sich noch immer quecksilberhaltige bzw. qeucksilberfrei, aber noch nicht codierte Batterien im Abfallstrom. Quecksilberfreie AlMn- und ZnC-Batterien lassen sich problem-


los ökonomisch und ökologisch sinnvoll verwerten. 


Die Gesamtkapazität der Sortieranlagen beträgt gut 13.000 Tonnen/a Batteriegemische. Die Sortieranlagen arbeiten mit unterschiedlichen Techniken. Beim Röntgenverfahren  werden nach der Größensortierung (Siebung) die Batterien durch einen Röntgensensor geleitet. Die Batterie wird anhand der Graustufung des Röntgenbildes erkannt. Das elektromagnetische Verfahren  trennt die Batterien nach Entpackung, Siebung und Größensortierung in magnetische (ca. 85 %) und nicht magnetische (ca. 15 %) Batterien. Je nach elektrochemischen Batteriesystem entstehen unterschiedliche Magnetfelder, die das Sortierverfahren erkennt. Anschließend erfolgt die o.g. Quecksilbererkennung durch UV-Sensor. Beide Sortierverfahren ergeben eine Sortenreinheit von > 98 %.





Neue Notrufnummern:





Feuerwehr 


und Rettungsdienst:	112





Polizei:			110
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Das Landratsamt Berchtesgadener Land informiert:








